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Modifikation 
/ Neuheit 

Beschreibung der Änderungen der neuen VEMAGS 
Version 4.0. zur bisherigen Version 3.3.0: 

 
Startseite 
 
 
Autom. 
Aktualisierung 

 

 

AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
1. Startseite auf Wunsch bei jedem Aufruf automatisch 

aktualisierbar (ist für jeden Benutzer individuell 
einstellbar) 

 
Neu ist die Möglichkeit der benutzerindividuellen Anpassung der 
Aktualisierung Ihrer Startseite. 
 

 
 
Mit dem aktivieren des entsprechenden ‚Radio-Buttons’ wird die Art 
der Aktualisierung Ihrer Datensätze auf der Startseite gesteuert. 
 

 
 
Startseite 
 
 
Legende – 
neues Symbol 
 

 

AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
2. Neue Symbolik  der Startseite  – neues Symbol 
 
Die Symbolik auf der Startseite wurde erweitert um das Symbol 
des Fragezeichens . Dies hat die Bedeutung von:  
 
‚Zu dem Vorgang wurden (Unter-)Anhörungen weitergeleitet. Diese 
befinden sich jedoch nicht alle im Status <erledigt>.’ 
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Antrag 
 
 
Vorlagen > 
Antrag 
erfassen 
 
 
AS 
EGB 
 
 

 
3. Neues Vorlagenfeld für das Feld ‚zur Verfügung von’ im 

Rahmen der Funktion ‚Antrag erfassen’ 
 
Bei der Erfassung von Anträgen für einen anderen Antragsteller 
(im Feld ‚zur Verfügung von’) ist nun die Verwendung von Vorlagen   
möglich. Diese Vorlagen beziehen sich jedoch nur auf den in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellten Bereich. Andere Angaben 
(z.B. Abmessungen, Gewichte, Achsbilder oder Angaben zum 
Fahrtweg/Geltungsbereich) des Antrags sind nicht Bestandteil der 
Vorlage. Somit sind nun Vorlagen möglich, mit unterschiedlichen 
Angaben bezüglich der Verfügungsberechtigten. 
 

 
 
Das Anlegen einer solchen Vorlage erfolgt nach dem Speichern 

eines Antrags mittels des Button  im Antrag, 
(nicht in der eAkte (Antrag))!!!!!!!!!! 
 

 
Login-Maske 
 
 
Fehler beim 
Login 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 

4. Geänderter Fehlerhinweis bei falschen Login-Daten im 
Rahmen einer Anmeldung in Vemags 

 

Werden im Rahmen der Anmeldung in Vemags falschen Login-
Daten erfasst (in den Feldern ‚Anwenderkennung’, 
‚Benutzerkennung’ und/oder ‚Passwort’) existierten bisher zwei 
unterschiedliche Fehlermeldungen für Fehler bei der Anwender- 
bzw. Benutzerkennung und dem Passwort. So war sofort 
erkennbar, ob die falschen Login-Daten die beiden Kennungen 
oder das Passwort betroffen haben. In der aktuellen Version gibt 
es aus Gründen der Sicherheit nur noch eine einheitliche Meldung 
bei falschen Login-Daten, unabhängig welches Feld der Login-
Maske betroffen ist. 
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Anhörungen 
 
 
Anhörung > 
Auswahl 
Anhörungs-
partner 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
5. Favoritenliste Anhörungspartner 
 
Die Favoritenliste dient den Behörden im Rahmen der 
Anhörungsbearbeitung zur vereinfachten Auswahl häufiger 
Anhörungsstellen. Jeder Benutzer (also jede Benutzerkennung) 
kann (nur) eine Favoritenliste erstellen. Erstellt wird die jeweilige 
Favoritenliste auf der Startseite mittels der Funktion ‚Favoritenliste 
pflegen’. In der neuen Maske, die am Anfang erst einmal leer ist 
(im Gegensatz zu unten dargestelltem Beispiel) und daher auch 
nur den Button ‚Bearbeiten’ enthält, erfolgt das Füllen der 
Favoritenliste mittels des Button ‚Bearbeiten’. Hiermit wird die 
identische Maske aufgeblendet, wie sie auch bei der Auswahl der 
Anhörungsstellen aufgeblendet wird. Daraus Resultiert auch die 
identische Funktionalität zum Befüllen der Favoritenliste 
(gewünschten Behörden markieren und mittels des Button 
‚Speichern’ in die Favoritenliste zu übernehmen 
 

 
 
Die vorstehende Abbildung zeigt eine Einträge enthaltene 
Favoritenliste. Aufgrund der vorhandenen Einträge ist ein zweiter 
Button vorhanden, der zum Löschen von Einträgen dient. 
 

Die Favoritenliste und ihre Einträge stehen dann im Rahmen einer 
Anhörung (in der Anhörungsmaske) bei der Auswahl der 
Anhörungspartner mittels des markierten Ikons (siehe 
nachfolgende Abbildung) zu Verfügung. 
 

 
 

Das Anlegen einer Favoritenliste ist jedoch keine Pflicht. Die 
Auswahl der Behörden kann auch wie bisher mittels des Ikons 
neben dem neuen Favoritenikon erfolgen. 
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Änderungs-
antrag 
Anhörungen 
 
 
Antragsände-
rung > 
Anhörungs-
mitteilungen 
 
 
AZH 
AB 
EGB 

 
6. Fahrtwegsänderung im Anhörungsfeld ‚Geänderter 

Fahrtweg’ anzeigen (Pflichtfeld) 
 
Wurde ein Änderungsantrag mit Änderungsgrund ‚Fahrtroute’ 
gestellt und dieser von der EGB akzeptiert, dann wird in diesem 
Antrag bei allen weiteren Anhörungen der EGB, sowohl bei neuen 
als auch bei erneuten Anhörungen, das Feld ‚Geänderter 
Fahrtweg’ zum Pflichtfeld 
 

 

 
 
Startseite 
 
 
Legende – 
Änderung 
eines Symbols 

 

 

AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 

7. Änderung der Symbolik  auf der Startseite 
 
Die Symbolik auf der Startseite wurde geändert. 
 

 bisheriges Symbol  (zwei geschlossene kleinere 
Kuverts hintereinander versetzt 

 neues Symbol      (ein geschlossenes größeres Kuvert) 
 
Die Bedeutung des Symbols hat sich indessen nicht geändert. Es 
bedeutet unverändert, dass alle vom Anhörenden weitergeleiteten 
(Unter-)Anhörungen dieses Antrags sich im Status <erledigt> 
befinden(d.h., befindet es sich in der Zeile mit V-Art ‚A’ wie Antrag 
müssen alle Anhörungen diese Antrags abgeschlossen sein, 
befindet es sich in einer Zeile mit V-Art ‚H’ müssen alle 
Unteranhörungen dieser Anhörung abgeschlossen sein, nicht 
jedoch die Anhörung selber).  
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Stellung-
nahmne 
 
 
Stellung-
nahme > 
Stellung-
nahme 
übernehmen 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
8. Stellungnahme übernehmen aus dem selben oder einem 

anderen Antrag wahlweise inklusive fremder Auflagen 
und Anhänge 

 
Mit der Zuständigkeitsübernahme einer erhaltenen Anhörung 
gelangt man in die eAkte der Anhörung (wie bisher). Hier stehen im 
Bereich ‚Stellungnahmen’ zwei Buttons zur Verfügung. Zur 
erneuten Verwendung einer bereits angefertigten Stellungnahme 
ist der Button ‚Stellungnahme übernehmen’ zu betätigen. 
 

 
Die dann nachfolgende Maske (siehe unten) enthält drei Buttons 
zur Auswahl einer bereits angefertigten Stellungnahme. Im unten 
dargestellten Beispiel erfolgte die Auswahl einer Stellungnahme 
mittels des Buttons ‚Stellungnahme zum Antragsidenten suchen’. 
 

 
 

Die Auswahl und somit Übernahme in die eigene Stellungnahme 
erfolgt dann durch markieren des Radiobuttons und 
anschließendem Klick auf die betreffende Zeile der Stellungnahme. 
 
Eine detailliertere Beschreibung hierzu befindet sich in Kapitel 46  
‚differenzierte Übernahme bereits vorhandener Stellungnahmen’!! 
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Antrag, 
Anhörung, 
Stellung-
nahme, 
Bescheid 
 
 
Versionierung 
Nomenklatur 
Antrags- und 
Bescheid-
version 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‚Anhörungs-
historie’ 
 

 
9. Versionierung (Darstellung jeder Antrags- und Bescheid-

version auf der Oberfläche) 
 
Neue Nomenklatur Antrags- und Bescheidversionen 
Antragsversion: 20090006081_A_01 
Bescheidversion: 2009009876_B_01 
 
In der eAkte des Antrags erhält der Anwender die Möglichkeit, 
zwischen den verschiedenen Versionen zu blättern. Es wird jedoch 
nicht die komplette Akte, sondern nur bestimmte Bereiche 
geblättert. Alle Dokumente, die zum Antragsidenten gehören, 
werden nicht mitgeblättert. Alles, was versionsspezifisch ist, wird 
geblättert. Es gelten folgende Grundsätze: 

 
 Rückfragen und Aktenvermerke beziehen sich auf den 

Antragsidenten 
 Anhänge gehören zur Antragsversion 

 
Zur eindeutigen Zuordenbarkeit der unterschiedlichen Versionen 
von Antrag, Anhörung, Stellungnahme und Bescheid erhalten 
diese Vorgänge nun in jedem Datensatz und in der eAkte immer 
eine Versionsnummer. Somit ist die Zugehörigkeit eindeutig 
erkennbar. Nachfolgendes Beispiel zur Versionierung eines 
Antrags ist im Status ‚gestellt’ (Ampel grün bedeutet: gültige 
Antragsversion) mit Versionsnummer. 
 

 
 
Die einzelnen Antrags-Versionen, inklusive der jeweiligen Daten, 
sind mittels dieser Funktionsfelder aufrufbar. Nachfolgend ein 
Beispiel der Versionierung einer Anhörung. 
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Versionierung 

 
Beispiele eAkte (Antrag) für den Bereich Bescheide 
 

 
 

 
 
Beispiel eAkte (Anhörung) für den Bereich Stellungnahme 
 

 
 
Beispiel eAkte (Antrag) für den Bereich Mitteilungen / 
Rückfragenliste 
 

 
 
 
Aufgrund der Versionierung entstehen im Rahmen der Antrags- 
und Anhörungsbearbeitung Historien (z.B. Anhörungshistorien). 
Diese ergeben sich aus den Anhörungen der ersten 
Antragsversion (also der Antragsversion vor dem ersten 
Änderungsantrag) und den Anhörungen eines Änderungsantrags 
bzw. der Änderungsanträge. Daher existiert in der eAkte (Antrag) 
und eAkte (Anhörung) bei Anträgen mit Änderungsanträgen künftig 
auch eine Funktion ‚Anhörungshistorie’ (eine Beschreibung der 
Funktion Änderungshistorie erfolgt in Kapitel 36 
‚Anhörungshistorie’). 
 
Die optische Darstellung der Antragsversionen ermöglicht ein  
Blättern (mittels Mausklick auf die beiden Funktionsfelder unterhalb 
der Ampel) zwischen den Antrags- bzw. Anhörungsversionen 
(siehe nachfolgende Abbildung). 
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Versionierung 

 
Mit dem Mausklick auf den Button zurück erfolgt der Wechsel von 
der gültigen Version 3 (grüne Ampel siehe oben) auf die nicht mehr 
gültige Version 2 (detaillierte Änderung der Überschrift und 
Wechsel auf rote Ampel; sieh nachfolgende Abbildung). Hierbei 
ändern sich auch die Daten der Felder: 
 

 Anhänge zum Antragsformular 
 Anhänge zur Anhörung 
 Antrags-Kurzinformationen 
 Geänderter Fahrtweg 

 
Entsprechend dem Stand, wie er zur Gültigkeit der damaligen 
Version war (Historie). 
 

 
 
 
Eine allgemeine Beschreibung der Funktionen der optischen 
Darstellung erfolgt in Kapitel 42 ‚Optische Darstellung der aktuellen 
Gültigkeit einer Antragsversion’. 
 
 
Weitere wichtige  Informationen zur Version sind immer in der 
eAkte eines Antrag bzw. einer Anhörung unterhalb der 
gepunkteten Linie enthalten. Hier wird aufgeführt, für welche 
Version die nachfolgend angezeigten Daten gelten. 
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Antrag 
 
 
Änderungs-
antrag 
 
 
AS 
EGB 
 
 

 
10. Änderungsantrag signiert stellbar 
 
Nun ist auch ein Änderungsantrag, wenn in den Benutzerdaten das 
Merkmal zur Verwendung einer elektronischen Signatur aktiviert 
ist, mittels des Button ‚Änderungsantrag signiert stellen’ 
elektronisch stellbar. 
 

 
 
 

 
Antrag 
 
 
Antragsdaten 
ändern für 
Antragsteller 
 
 
EGB 
 
 

 
11. EGB kann Änderungen bei ‚Antragsdaten ändern für 

Antragsteller’ speichern (Stellen der Änderung wird 
neuer Schritt) 

 
Wurde von der EGB die Antragsdaten geändert, war der 
Änderungsantrag mit dem ‚Speichern’ auch automatisch gestellt. 
Bisher war dies also ein Arbeitsgang. Mit dieser Version sind dies 
nun zwei getrennte Arbeitsgänge. Wird nun der Änderungsantrag 
gespeichert, ist zum Stellen des Änderungsantrags die Betätigung 
des Buttons ‚Änderungsantrag stellen’ notwendig. Mit diesem 
Vorgang werden dann auch die üblichen Plausibilitätsprüfungen 
durchgeführt. 
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Antrag 
 
 
Ändern 
Geschäfts-
zeichen und 
Aktenzeichen 
 
 
AS 
EGB 
 
 

 
12. Geschäftszeichen und Aktenzeichen können beim 

Ändern des Antrages ebenfalls verändert werden 
 
Im Rahmen eines Änderungsantrages können nun auch die Felder 
‚Geschäftszeichen/AZ’ geändert werden (mittels der Funktion 
‚Unspezifiziert’). 
 

 
 
eAkte / 
Bescheid 
 
Darstellung in 
eAkte 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 

 
13. Bescheidversionen werden tabellarisch dargestellt 
 
In der eAkte werden nun bei Anträgen, welche bereits mehrfach 
beschieden wurden, die Bescheidversionen tabellarisch dargestellt. 
 

 
 

 
eAkte 
 
 
Aktenver-
merke und 
Rückfragen 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 

 
14. Aktenvermerke und Rückfragen werden durchnummeriert 
 
In der eAkte werden nun die Mitteilungen/Rückfragenliste sowie die 
Aktenvermerke durchnummeriert. 
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eAkte 
 
 
geänderte 
Bezeichnung 
von Buttons 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
15. Neue Bezeichnung von Funktionsbuttons in der eAkte 
 
Bei einigen Buttons wurde zur besseren Klarheit die Bezeichnung 
geändert. So wurden die Buttons 

 ‚Ändern in ‚Gestellten Antrag ändern’ und 
 ‚Storno beantragen’ in ‚Antrag zurückziehen’ 

geändert. 

 
 

 
Antrag 
 
 
Vergleichen 
von Antrags-
versionen 
 
 
EGB 
 
 

 
16. Vergleichen von mehreren Antragsversion innerhalb 

eines Antragsidenten (Versionsvergleich in 2 Spalten) 
 
Die Antragsversionen des gleichen Antrags können miteinander 
(also der gleichen Antrags-Id) verglichen werden. Hierzu ist in der 
eAkte der Button ‚Versionsvergleich’ zu betätigen. 
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Vergleichen 
von Antrags-
versionen 
 

 
In der folgenden Maske werden dann die Unterschiede einer 
Versionen zur vorherigen Version verglichen und die Unterschiede 
in rot dargestellt  Es werden in der ersten Spalte (Version1) alle 
Daten des Antrags in schwarz dargestellt, in der zweiten Spalte 
(Version 2) werden jeweils dann nur die unterschiedlichen Daten in 
rot dargestellt. Es werden immer nur zwei Versionen verglichen, 
die aktuelle (rechte Spalte) und die vorhergehende (linke Spalte) 
Version.  Bei mehr als zwei Versionen ist als aktuelle Version 
entscheidend, auf welcher Angabe die Ampel (siehe hierzu Kapitel 
9 ‚Versionierung’) steht. 
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Stellung-
nahme / 
Bescheide 
 
 
Anhörung / 
Rückfragen 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
17. Beim Freigeben von Stellungnahmen und Bescheiden 

werden offene Anhörungen storniert und offene 
Rückfragen abgeschlossen 

 
Beim Freigeben von Stellungnahmen und Bescheiden mit offenen 
Anhörungen und/oder offenen Rückfragen wird zunächst unten 
abgebildeter Warnhinweis aufgeblendet.  
 

 
 
Erfolgt die Freigabe des Bescheides mittels des adäquaten Buttons 
‚Freigeben (Warnungen ignorieren)’ dennoch, werden dann alle 
noch offene Anhörungen und Rückfragen geschlossen. 
 
Nachfolgende Abbildung zeigt die noch offenen Anhörungen und 
Rückfragen in der eAkte vor dem Freischalten. 
 

 
 
Nachfolgende Abbildung (auf der nächsten Seite) zeigt nun die 
stornierten Anhörungen und die abgeschlossenen Rückfragen in 
der eAkte nach dem Freischalten. 
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Anhörung / 
Rückfragen 
 
 

 

 
Somit sollte das leidige Thema der vielen beantworteten aber noch 
immer offenen Rückfragen der Vergangenheit angehören. 

 
Schnittstelle 
 
Anwender-
Stammdaten 
 
 
Schnittstelle 
Xvemags > 
Variante AB 
Variante FP 
 
Anwender-
daten pflegen 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
18. Anpassung des Xvemags-Schemas (Version 2.0) u. neue 

Schnittstellenfunktionen von ‚Xvemags’ – 
‚Anhörungsdaten automatisch exportieren’ und 
‚Stellungnahme automatisch freigeben’ 

 
Es erfolgten umfangreiche Änderungen an den Schnittstellen 
(‚Xvemags’) zu Vemags. Diese Schnittstellen und deren 
Beschreibung sind jedoch nur für Nutzer von Vorverfahren  
relevant (z.B. Bundeswehr). So gibt es nun u.a. in den 
Anwenderstammdaten (Anwenderdaten pflegen) zwei Schnitt-
stellenfunktionen – ‚Anhörungsdaten automatisch exportieren’ und 
‚Stellungnahme automatisch freigeben’  
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Bescheid 
 
 
Anhänge des 
Antragsfor-
mulars 
Bescheid-
relevant 
machen 
 
 
EGB 
 
 

 
19. Anhänge zum Antragsformular in den Bescheid kopieren 

und damit Bescheid-relevant machen 
 
Es ist nun möglich Anhänge in den Bescheid zu kopieren 
(Bescheid-relevant machen), ohne diese Anhänge zuvor auf den 
eigenen PC zwischenspeichern zu müssen. Der hierfür zuständige 
Button befindet sich in der eAkte und wird erst sichtbar, wenn in 
diesem Antrag mit Anhang ein Bescheid hinzugefügt (erstellt) und 
gespeichert wurde. 
 
Im Rahmen der Funktion (beim durchführen) ist zunächst der 
Anhang zu markieren (am Zeilenanfang das Optionsfeld bzw. 
Radiobutton anklicken). Die ist auch notwendig, wenn nur ein 
Anhang vorhanden ist.  
 

 
 

Nach der Betätigung des Buttons ‚in den Bescheid kopieren’ wird 
nachfolgende Maske mit den Angaben zum Anhang aufgeblendet. 
Enthalten sind die Angaben, welche der Antragsteller beim 
anhängen erfasst hat. Diese können aber für den Bescheid nun 
von der EGB geändert werden. Zur Übertragung des Anhangs in 
den Bescheid ist nun der Button ‚In den Bescheid kopieren’ zu 
betätigen. 
 

 
 

Wichtiger Hinweis: 
Nach der Durchführung der Funktion ‚in den Bescheid kopieren’ ist 
der Anhang im Antrag nicht mehr verfügbar, der Button ‚in den 
Bescheid kopieren’ in der eAkte somit nicht mehr vorhanden. Ein 
weiteres Mal (wiederholen des Vorgangs) kopieren ist daher nicht 
möglich. 
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Anhänge des 
Antragsfor-
mulars 
Bescheid-
relevant 
machen 
 

 
Wie in der Abbildung ersichtlich, fehlt nach der Übernahme des 
Anhangs in den Bescheid dann in der eAkte sowohl am Anfang der 
Anhangszeile der Radiobutton als auch am Ende der Anhangszeile 
der Funktionsbutton ‚In den Bescheid kopieren’. 
 

 
 
Bescheid 
 
 
Anhänge im 
Bescheid-
löschen 
 
 
EGB 
 
 

 
20. Anhänge im Bescheid nun löschbar 
 

Es ist nun möglich Anhänge im Bescheid zu löschen. Hierzu ist das 
‚Mülltonnensymbol’ zu betätigen (im Modus ‚bearbeiten’). Da die 
Anhänge mit der Übertragung in den Bescheid aus dem Antrag 
entfernt wurden, sind sie nach dem Löschen aus dem Bescheid 
dann aber komplett aus dem Antrag entfernt. 
 

 
 
Funktion 
 
 
Bedienung 
des Systems > 
Sprungver-
halten 
Positionierung 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 

 
21. Bedienung - Sprungverhalten – Positionierung innerhalb 

der Vemags-Masken 
 
Im Rahmen der Ausführung von Funktionen und beim Betätigen 
von Schaltflächen merkt sich die Anwendung die Position in der 
Seite, und baut diese Seite nach durchführen der Funktion an 
dieser Position wieder auf 
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22. ‚Neue Antragsversion ablehnen’ (bisher 

Änderungsantrag ablehnen) 
 
Im Unterschied zur bisherigen Funktion ‚Änderungsantrag 
ablehnen’ wird mit der neuen Funktion ‚Neue Antragsversion 
ablehnen’; künftig nur noch der Änderungsantrag abgelehnt, 
nicht aber wie bisher den ganzen Antrag. 
 

 
 
Im Anschluß an die Betätigung des Buttons ‚Neue Antragsversion 
ablehnen’ wird nachstehende Bestätigungsmaske aktiviert, mit der 
Möglichkeit der Eingabe einer Begründung (das Feld ‚Begründung’ 
ist ein Pflichtfeld, somit ist eine Eingabe zwingend erforderlich); 

 
Nach die Bestätigungsmaske erscheint wieder die eAkte, in 
welcher die Antragsversion aufgrund der Versionsablehnung um 
eins erhöht wurde (Beispiel: ursprüngliche Antragsversion 01, 
Änderungsantrag = Version 02 aber deren Ablehnung erzeugt 
Antragsversion 03)  
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23. ‚Antragsverfahren einstellen’ (bisher ‚kompletten Antrag 
stornieren’) 

 

Die neue, Funktion ‚Antragsverfahren einstellen’; ersetzt die 
bisherige Funktion ‚Kompletten Antrag stornieren’. 
 

 
 

Nach Betätigung des Button erscheint nachfolgende 
Bestätigungsmaske, in der alle Felder Pflichtfelder sind (in den 
Feldern ‚Gebühren’ und ‚Auslagen’ ist jeweils, wenn kein Betrag 
hinterlegt werden soll, eine 0 (Null) zu erfassen). 
 

 
 
Im Anschluß an die Bearbeitung der Bestätigungsmaske 
erscheinen die Masken des Einstellungsbescheides (zunächst mit 
der Überschrift Einstellungsbescheid in Bearbeitung). In dieser 
Maske sind die Buttons ‚Freigeben’ und danach ‚Zustellen’ (jeweils 
mit anschließender Bestätigungsmaske) zu betätigen. 
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Antrags-
verfahren 
einstellen 
 

 
Abschließend erhält der Antrag den Status ‚eingestellt’ und 
befindet sich in der gleichnamigen Rubrik auf der Startseite. Alle 
Anhörungen, die zu diesem Antrag gehören, sind storniert und 
werden auf der Startseite nicht mehr angezeigt, können aber über 
die Vorgangssuche weiterhin gefunden werden. Anhörungen, die 
zum Zeitpunkt der Einstellung im Status <Neu> waren, sind 
gelöscht. 
 

 
 
Antrag 
 
 
Antrag 
zurückziehen 
 
 
AS 
 
 

 

24. Neue Funktion ‚Antrag zurückziehen’ (bisher ‚Storno 
beantragen’) 

 
Die neue Funktion ‚Antrag zurückziehen’; ersetzt die bisherige 
Funktion ‚Storno beantragen’.  
 

 
 
Es folgt zunächst eine Bestätigungsmaske, dessen gleichnamiges 
Feld ‚Begründung’ ein Pflichtfeld für den Antragsteller darstellt. 
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Antrag 
zurückziehen 
 

 
Mit der Betätigung des Buttons ‚OK’ in der Bestätigungsmaske 
erhält der Antrag den Status ‚eingestellt’. Dieser Ablauf gilt solange 
der Antrag höchstens sich im Status ‚gestellt’ befindet. 
 
War der Antrag bereits im Status ‚in Bearbeitung’, ändert sich der 
Status des Antrags zunächst in ‚zurückgezogen’. 
 

 
 
Erst wenn nun seitens der zuständigen EGB die Funktion 
‚Antragsverfahren einstellen’ durchgeführt wird, ändert sich der 
Status in ‚eingestellt’.  
 

 
Antrag 
 
 
Antrag 
zurückweisen 
 
 
EGB 
 
 

 
25. Funktion ‚Zurückweisen’ (eines Antrags ohne 

Übernahme) 
 
Nach dem Ausführen der Funktion ‚Zurückweisen’ folgt zunächst  

 
die Bestätigungsmaske, in welcher das Feld ‚Gründe’ ein Pflichtfeld 
darstellt.  
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Antrag 
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Nach der Bestätigungsmaske ist in der Folgemaske der Button 
‚Übernehmen’ vorhanden.  
 

 
Diese Funktion ist erforderlich und muß ausgeführt werden, wenn 
im zurückgewiesenen Fall anschließend noch ein Aktenvermerk 
erstellt werden soll (siehe nachfolgende Abbildung). 
 
Nach der Betätigung des Button ‚Übernehmen’, um im 
zurückgewiesenen Fall noch einen Aktenvermerk zu erstellen, 
muss zunächst aus der oben abgebildeten Maske zurück in die 
eAkte  gewechselt werden. Hier ist dann das erfassen eines 
Aktenvermerks möglich 
 

 
 
Startseite 
 
 
Vorgang 
suchen > 
 
 
EGB 
 
 

 
26. Erweiterung der Funktion ‚Vorgang suchen’ für EGB’n 
 
Die Funktion der Vorgangssuche für EGB’n wird erweitert, damit 
diese nicht nur Anträge finden, in denen sie als EGB zuständig 
waren, sondern auch Anträge, bei denen Sie in der Funktion ‚AZH’ 
tätig waren (Anhörungen erhalten und/oder Stellungnahmen 
durchgeführt haben). 

 Antrag als EGB - Bescheid-verantwortlich 
 Antrag als AZH - Bescheid-mitwirkend 
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27. Statistik für Antragsteller (nach Antrag-gestellt-Datum 

und Bescheid-zugestellt-Datum) 
 
Analog zu den Statistiken der Behörden existiert nun auch eine 
Statistik für die Antragsteller. Aufgerufen wird die Statistik mittels 
des adäquaten Eintrags in der Navigationsspalte. 
 
 

 
 
Auswertbar sind die Bereiche Anzahl an gestellten Anträgen 
innerhalb eines gewünschten Zeitraums sowie die erhaltenen 
Bescheide. Je nach Auswertbereich wird das gewünschte Datum 
erfasst oder mittels Hilfsfeld ausgewählt. Anschließend ist die 
Auswertung mittels des Button ‚starte Statistik’ zu starten. Nach 
Beendigung der Erstellung der Auswertung wird im gewünschten 
Bereich eine ‚csv-Datei’ eingeblendet. Diese kann mittels der 
rechten Maustaste (Eintrag ‚Ziel speichern unter’) auf den lokalen 
PC übertragen und mittels des Standard-Tools ‚Excel’ 
weiterbearbeitet werden. 
 
Beispiel der Statistik der gestellten Anträge. Keine 
Berücksichtigung finden in der Statistik Anträge im Status ‚Neu’, 
sondern nur Anträge ab dem Status ‚gestellt’. 
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Beispiel der erhalten Bescheide. 
 

 
 
 

 
Vorlagen-
verwaltung 
 
 
Vorlagen > 
 
 
AS 
EGB 
 
 

 
28. Erweiterung der Vorlage Antrag: Anhänge werden nun in 

die Vorlage mit übernommen 
 
Bisher war es nicht möglich im Rahmen einer Vorlage, die 
Anhänge zu einem Antrag mit in die Vorlage zu übernehmen. Der 
Antrag wurde als Vorlage abgespeichert, die Anhänge nicht. Auch 
das nachträgliche Einfügen von Anhängen an bereits vorhandene 
Vorlagen war nicht möglich. 
 
Dies wurde nun geändert. Nun werden die Anhänge eines Antrags 
bei der Vorlagenerstellung automatisch mit übernommen. Ebenso 
ist es nun möglich, nachträglich in der Vorlagenverwaltung an eine 
bereits bestehende Vorlage Anhänge hochzuladen. 
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29. Farbschema Fehler und Warnungen  
 
Die einzelnen Informationsarten (Fehlerhinweis, Warnung, 
Bestätigung), die Vemags als Rückmeldung dem/der 
Sachberarbeiter/in mitteilt, werden nun farblich unterschiedlich 
dargestellt. 
 
So werden Fehlerhinweise in rot dargestellt (gilt für alle Rollen - 
EGB, AZH, AB, AS) 
 

 
 
Warnungen werden in gelb dargestellt (gilt für alle Rollen - EGB, 
AZH, AB, AS).  
 

 
 
Ausnahme: Bei der Rolle Antragsteller kann im Rahmen von 
Plausibilitätsprüfungen bei der Erfassung eines Antrags eine 
Warnung auch bei gleichzeitigem Vorhanden sein von Fehlern, 
zusammen mit diesen im Fehlerhinweis in einer Maske dargestellt 
werden (dann in rot). 
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Bestätigungen werden in blau dargestellt (gilt für alle Rollen - EGB, 
AZH, AB, AS) 
 

 
 
 

 
Startseite / 
Navigations-
leiste 
 
 
Navigations-
leiste > 
eAkte 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 
 

 
30. Erweiterung der Navigationsleiste um Antrag oder 

Anhörung: >Startseite > eAkte (Antrag) > eAkte 
(Anhörung) 

 
In der Navigationsleiste (nicht die Navigationsspalte auf der linken 
Seite) am oberen Rand der Vemags-Maske wird dargestellt, in 
welcher Maske der Vemags-Nutzer gerade aktiv ist.  
 
Bisher wurde, wenn zum Beispiel über die eAkte eines Antrags 
eine dort durchgeführte Anhörung aufgerufen wurde, folgender 
Eintrag in der Navigationsleiste dargestellt: 
 

 
 
In der neuen Version nun wird dies bei gleicher Konstellation (über 
die eAkte eines Antrags eine dort durchgeführte Anhörung 
aufrufen) sehr viel differenzierter dargestellt. 
 

 
 
Hier erfolgt die detaillierte Benennung, welche eAkte aufgerufen 
wurde (eAkte des Antrags oder eAkte der Anhörung). 
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31. Geänderter Funktionsbutton von bisher ‚Ändern’ in 

‚gestellten Antrag ändern’ 
 
In der eAkte (Antrag) hat sich bei einem gestellten Antrag die 
Bezeichnung des Buttons geändert von bisher ‚Ändern’ in 
‚gestellten Antrag ändern’. 
 

 
 
Antrag 
 
 
Antrag 
erfassen / 
Anhänge 
 
 
AS 
EGB 
 
 

 
32. Anhänge zum Antragsformular können sortiert werden 
 
Sind zu einem Antrag mehrere Anhänge hochgeladen, so sind 
diese nun sortierbar. Der für diese Funktion zuständige Button 
‚sortieren’, ist aber erst dann sichtbar, wenn mindestens ein zweiter 
Antrag hochgeladen wurde. 

 
 
Die Funktion der Sortierung von Anhängen ist exakt analog den 
anderen in Vemags enthaltenen und bekannten Sortierfunktionen. 
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33. Anhänge an Anhörungen 
 
Die Anhänge des Antrags sind in den Anhörungen enthalten (in der 
Antrags-Langansicht). Nun aber ist es auch möglich, noch 
zusätzliche, im Antrag nicht enthaltene Anhänge an die Anhörung 
hochzuladen. Die Anhänge können nur nach dem Erstellen der 
Anhörung (im Status ‚Neu’ und vor deren Weiterleitung) 
angehangen werden. Wurde die Anhörung oder Unteranhörung 
erstellt (hinzugefügt) ist dann per Mausklick auf diese Anhörung 
bzw. Unteranhörung diese aufzublenden (eAkte Anhörung). 
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Anhörungen 

 
Nach dem dann Aufruf der Anhörung bzw. Unteranhörung per 
Mausklick ist es dann in der folgenden Maske möglich, Anhänge 
hochzuladen. Hier im Beispiel sind der Anhörung bereits zwei 
Anhänge von der Behörde, die die Unteranhörung aktiviert hat 
 

 
 
Die Anhänge der Anhörungen sind aber (auch bei mehreren 
Anhängen) nicht sortierbar. In der obigen Abbildung wurden beide 
Anhänge von der diese Anhörung auslösenden Behörde (weil im 
Bereich Anhänge zur Anhörung aufgeführt) explizit angehangen 
(nicht vom Antragsteller und nicht von der EGB, da es sich um eine 
Unteranhörung handelt) 
 
Achtung wichtig: Anhänge die explizit an Anhörungen angehangen 
wurden, also nicht bereits am Antrag hochgeladen waren, werden 
in Unteranhörungen nicht mit übernommen. 
Beispiel: eine EGB lädt einen Anhang zu einer von ihr ausgelösten 
Anhörung hoch. Diese angehörte Stelle erhält diese Anhörung 
inklusive des Anhangs. Nun hört diese angehörte Stelle selber eine 
andere Stelle unter an. In dieser Unteranhörung wird der Anhang 
nicht automatisch mit angehangen. Hier müsste die angehörte 
Stelle den Anhang bei sich zwischenspeichern und an der von ihr 
aktivierten Unteranhörung explizit mit hochladen. 
 
Von den beiden Anhängen in der nachfolgenden Abbildung wurde 
ein Anhang vom Antragsteller angehangen (weil im Bereich 
Anhänge zum Antragsformular aufgeführt), und ein Anhang von 
diese Anhörung auslösenden Behörde (weil im Bereich Anhänge 
zur Anhörung aufgeführt) 
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34. Bearbeiten von Vorlagen 
 
Bei den Bearbeitungsansichten von Vorlagen (Bearbeiten von 
Vorlagen in der Vorlagenverwaltung) entfällt die Menüleiste auf der 
linken Seite 
 
Bisher stellte sich die Bearbeitungsseite von Vorlagen in der 
Vorlagenverwaltung wie folgt dar (mit Navigationsspalte auf der 
linken Seite): 
 

 
 
Jetzt (neu) stellte sich die Bearbeitungsseite von Vorlagen in der 
Vorlagenverwaltung wie folgt dar (ohne Navigationsspalte auf der 
linken Seite): 
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35. Entscheidungstabelle Anhörungspartner 
 
Die unfangreichste und sehr komplexe Modifikation in Release 4 
betrifft im Rahmen der ‚Versionierung’, die Zuordnung von 
Antragsversionen zu Versionen von Anhörungen- und 
Stellungnahmen, insbesondere bei Änderungsanträgen. Bei der 
Akzeptanz von Änderungsanträgen sind damit künftig  
Entscheidungen bezüglich der Anhörungspartner von bereits 
bestehenden Anhörungen (Anhörungen eines Antrags, die bereits 
vor dem Änderungsantrag bestanden haben) verbunden. 
 
Wurde ein Änderungsantrag gestellt, wird zu dessen weiteren 
Bearbeitung von der EGB der Funktionsbuttons ‚Änderungsantrag 
akzeptieren’ in der eAkte (Antrag) betätigt. 
 

 

 
Die Anhörungssituation dieses Antrags zu diesem Zeitpunk ist, wie 
oben dargestellt, drei Anhörungen mit unterschiedlichen Stati. 
 
Es ist nun für jeden Anhörungspartner zu entscheiden, ob dieser in 
der neuen Version des Änderungsantrags wieder angehört wird. 
Initial sind alle Ausprägungen auf „übernehmen“. Alle Felder 
abgesehen von ‚zuständige Behörde’ sind editierbar. Die 
Radiobuttons werden abhängig vom Status der Anhörung aktiviert 
bzw. deaktiviert. Die Schaltfläche „Abbrechen“ bricht den aktuellen 
Vorgang ab und versetzt alles wieder in den Ausgangszustand, 
d.h. Anhörungen verbleiben zur vorherigen Antragsversion und der 
Änderungsantrag ist nicht akzeptiert. 
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Im Rahmen der weiteren Bearbeitung dieses Änderungsantrags 
durch die EGB ergeben sich für die oben abgebildeten drei 
Anhörungen unterschiedliche Bearbeitungsvorgänge. 
 
Nach der Betätigung des Buttons ‚Änderungsantrag akzeptieren’ 
wird nachfolgende Maske mit den drei Anhörungen aktiviert, in 
welcher über die Anhörungspartner zu entscheiden ist (also 
über das jeweils weitere Vorgehen dieser drei Anhörungen, welche 
bereits vor dem Änderungsantrag bestanden und aufgrund der drei 
unterschiedlichen Stati unterschiedliche Bearbeitungsschritte 
notwendig werden). 
 

 
Zunächst sind die Radiobutton aller drei Anhörungen in der Spalte 
‚Übernehmen’ aktiviert. Bei der Anhörung im Status ‚erledigt’ 
besteht mittels anklicken des noch leeren Radiobuttons in der 
Spalte ‚erneut prüfen’ die Möglichkeit, diese Anhörung von der 
angehörten Stelle jetzt nach dem Änderungsantrag erneut 
bearbeiten zu lassen (diese soll Ihre Stellungnahme überprüfen). 
Bei Vorhandensein des leeren Radiobuttons geschieht dies nur, 
wenn dieser Radiobutton explizit betätigt wird. Dann wird der 
Radiobutton in der Spalte ‚Übernehmen’ dieser Behörde 
automatisch deaktiviert. Bei der Anhörung im Status ‚inBe’ wird 
automatisch der Status auf ‚prüf’ geändert. (die zuständige 
anzuhörende Stelle’. Sind die Radiobuttons entsprechend des 
weiteren Vorgehensweise in den einzelnen Anhörungen wie 
gewünscht, ist der Button ‚Entscheidung freigeben’ zu betätigen. 
 

 
Nach dem Betätigen des Buttons ‚Entscheidung freigeben’ 
werden die Anhörungen in der eAkte wie folgt dargestellt. 
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Die Anhörung, die vor dem Änderungsantrag sich bereits im Status 
‚erl’ befunden hat, befindet sich nun im Status ‚prüf’. (der 
Radiobutton in der Spalte ‚Erneut prüfen’ wurde ja explizit aktiviert). 
Ein erneutes Tätigwerden der für diese Anhörung zuständigen 
anzuhörenden Stelle ist notwendig. 
 
Ebenso befindet sich die Anhörung, welche vor dem 
Änderungsantrag sich im Status ‚inBe’ befunden hat nun ebenfalls 
im Status ‚prüf’ (aufgrund einer Automatik, welche immer alle 
Anhörungen eines Antrags, die vor dem diesen Antrag 
betreffenden aktuellen Änderungsantrag bereits im Status ‚inBe’ 
waren, nach der Entscheidungsfreigabe auf ‚erneut prüfen’ ändert, 
ohne dass ein Radiobutton in der Entscheidungstabelle hierfür zu 
betätigen ist. Daher wird auch kein entsprechender Radiobutton in 
der Spalte ‚Erneut prüfen’ bei der Anhörung im Status ‚inBe’ 
dargestellt). 
 
Die Anhörung, welche vor dem Änderungsantrag sich im Status 
‚weit’ befunden hat, bleibt unverändert in diesem Status, da für 
diese zum Zeitpunkt des Änderungsantrags noch keine 
Stellungnahme existierte, die aufgrund des Änderungsantrags 
überprüft werden muß. 
 
Nachfolgend weitere Infos zu den beiden Anhörungen, welche 
in den Staus ‚zu prüfen’ geändert wurden (Masken und 
Funktionen der anzuhörenden Stellen, die von der Prüfung 
Ihrer Stellungnahmen betroffen sind): 
 
Die anzuhörende Stelle, deren Stellungnahme von Status ‚inBe’ 
nun in den Status ‚Prüf’ geändert wurde, hat nun im 
Anhörungsbereich auf ihrer Startseite in der neuen Rubrik ‚Zu 
prüfen’ die Anhörung wieder zurück (im Status ‚prüf’). 
 

 
 
Diese Anhörung kann dann wie jeder andere Vorgang auf der 
Startseite mittels Mausklick auf die Idennummer geöffnet und die 
eAkte Anhörung aufgerufen werden. 
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überarbeiten’ 

 
Nach dem Aufruf der eAkte Anhörung der zu prüfenden Anhörung, 
ist analog unten stehender Abbildung der Button ‚Stellungnahme 
überarbeiten’ zu betätigen. 
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Im Anschluß an die Betätigung des Buttons ‚Stellungnahme 
überarbeiten’ wird nachstehende Maske aufgeblendet. Hatte die 
Anhörung mit Status ‚inBe’ bereits eine Stellungnahme, ohne dass 
diese Stellungnahme freigegeben war, kann diese dann bei der 
Prüfung in der eAkte Anhörung einfach mittels Mausklick zur 
weiteren Bearbeitung aufgerufen werden. 
 

 
 
Bei einer Anhörung mit Status ‚erl’ wird im Anschluß an die 
Betätigung des Buttons ‚Stellungnahme überarbeiten’  
nachstehende Maske aufgeblendet. Die Stellungnahme, mit Status 
‚freigegeben’ erhält (in der eAkte) automatisch den Status 
‚widerrufen’ (anlog der bisherigen Funktion, wenn der 
Sachbearbeiter seine Stellungnahme widerrufen hat) und eine 
neue Stellungnahme wird erforderlich. Der Status der Anhörung 
ändert sich auf ‚in Aufhebung’, der Status des Antrags ändert sich 
von ‚Änderung beantragt’ nach ‚in Bearbeitung’.  
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neuer 
Antrags-
version 
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Es erfolgt eine Rückfrage/Mitteilung an die EGB bezüglich des 
Widerrufs einer Stellungnahme, inklusive der Angabe der 
Versionsnummer der Stellungnahme, welche widerrufen wurde. 
 

 
 
Betrifft die erneute Prüfung einer Anhörung, eine Anhörung mit 
Unteranhörung (deren Stellungnahme ebenfalls bereits 
freigegeben war), ist nach dem Aufruf dieser Anhörung aus der 
Startseite (mittels Mausklick auf die betreffende Anhörung) 
 

 
 
nachfolgende Maske aktiv. Hier ist zur weiteren Bearbeitung der 
Button ‚Vorgang aufgrund neuer Antragsversion überprüfen’ 
zu betätigen. 
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‚Stellung-
nahme erneut 
freigeben’ 

 
Nach Betätigung des Buttons ‚Vorgang aufgrund neuer 
Antragsversion überprüfen’ wird untenstehende Maske aufge-
blendet (die gleiche Maske wie die EGB bei der Entscheidung über 
Anhörungspartner in diesem Kapitel). Hier erfolgt wieder die 
Entscheidung, ob die bereits ausgelöste Unteranhörung erneut zu 
prüfen ist. Hierzu ist wie oben bereits beschrieben dann der Button 
‚Entscheidung freigeben’ zu betätigen. 
 
Bei Betätigung des Buttons ‚Änderungsantrag direkt akzeptieren 
(Beschleunigung)’ erfolgt keine Prüfung. Die Anhörungen bleiben 
im gleichen Status den sie bereits vor dem Änderungsantrag 
hatten und werden in die gültige Antragsversion übernommen. 
Diese Funktion wird sowohl der EGB als auch AB und AZH zur 
Verfügung gestellt. Wird diese Schaltfläche ausgewählt, werden 
die Anhörungspartner inkl. aller Unteranhörungen direkt 
übernommen und die entsprechenden AB/AZH nicht informiert. 

 
Wird aber bei einer erneut zu prüfenden Anhörung von der 
anzuhörenden Stelle der Button ‚Stellungnahme erneut 
freigeben’ betätigt (auf gleicher Maske wie der Button 
‚Stellungnahme überarbeiten’), wird die ursprüngliche, und in der 
Zwischenzeit widerrufene Stellungnahme, erneut freigegeben. Der 
Status der Anhörung ändert sich auf den Staus ‚erledigt’, der 
Status des Antrags ändert sich von ‚Änderung beantragt’ nach ‚in 
Bearbeitung’. 
 

 
Es erfolgt die Anpassung an die korrekte Versionsnummer. 



  

         Seite  39 von  51 

 

 
eAkte 
 
 
Anträge / 
Anhörungen 
 
 
Anhörungs-
historie 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
36. ‚Anhörungshistorie’ 
 
In der eAkte von Anträgen und Anhörungen besteht die Möglichkeit 
mittels der Funktion ‚Anhörungshistorie’ die Anhörungen vor und 
nach dem Änderungsantrag zu vergleichen. Die Anzahl der 
Anhörungshistorien in einem Antrag ist abhängig von der Anzahl 
an Versionsnummern (von der Anzahl an Änderungsanträgen). 
 
Nachfolgende Abbildung ist ein Beispiel einer Anhörungshistorie 
mit drei Versionsnummern (zwei Änderungsanträgen). 
 

 
 
Die Anhörungshistorie aktiviert wird mittels des Button 

im Anhörungsbereich der eAkte eines 
Antrags bzw. einer Anhörung. Siehe hierzu auch Kapitel 9 
‚Versionierung’. 
 

 
Antrag 
 
 
Anträge / 
Anhörungen / 
Bescheide 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
37. Aktive Hilfe 
 
In zahlreichen Masken zur Bearbeitung von Anträgen befindet sich 
am rechten oberen Maskenrand ein Fragezeichen. Bei einem 
Klick auf dieses Fragezeichen wird künftig eine aktive Hilfe für 
Felder der jeweiligen Maske zu Verfügung stehen. Diese Funktion 
ist aber zur Zeit noch nicht aktiv. 
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Antrag 
 
 
Kopierte 
Anträge 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
38. Referenz-Antragsident 
 
Im Rahmen der Antragserstellung mittels einer Kopierfunktion  
(z.B. Funktion ‚Antragsdaten kopieren’ und ‚Majorantensuche’), 
wird im neuen Antrag im Feld ‚Referenzantragsident’ nun auto-
matisch die Identnummer des Referenz-Antrags (also die Nummer 
des Antrags, der als Kopiervorlage gedient hat) aufgeführt. Bei der 
Antragserstellung über eine ‚Vorlage’ bleibt das Feld leer. 

 
 
Antrag / eAkte 
 
 
Bescheini-
gungen / 
Erklärung 
 
 
EGB 
 

 
39. Checkbox Haftungserklärung 
 
Wird ein Änderungsantrag von der EGB ‚akzeptiert’, wird nun in der 
eAkte im Bereich ‚Bescheinigungen/Erklärungen’ der im Rahmen 
der ersten Antragsversion gesetzte Haken bei der Check-Box 
‚Haftungserklärung’ entfernt. Somit hat hier eine erneute Prüfung 
zu erfolgen und der Haken ggfl. wieder zu aktivieren. Anschließend  
muß auch wieder der Button ‚speichern’ betätigt werden. 
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Antrag 
 
 
Anträge als 
Kopiervorlage 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
40. Markierung für Anträge, die als Kopiervorlagen 

(Referenz-anträge) dienten 
 
Anträge die anderen Anträgen als Kopiervorlage dienen (mittels 
der Funktionen ‚Antragdaten kopieren und ‚Majorantensuche’), 
erhalten dieses neue Symbol zur optischen Kenntlichmachung. 

 
 
Antrag 
 
 
Hilfsmaske bei 
Datumsfelder 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
41. Geänderte Funktionalität bei den Hilfsmasken bei 

Datumsfelder zur Datumsauswahl 
 

 Vorheriger Monat 
  folgender Monat 
   Jahresangabe 
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Anträge / 
Anhörungen 
 
 
Optische 
Darstellung 
der Gültigkeit 
 
 
AS 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
42. Optische Darstellung der aktuellen Gültigkeit einer 

Antragsversion 
 
In der neuen Version wird der ‚Zustand’ einer Antrags- bzw. 
Anhörungsversion optisch mittels einer Ampel dargestellt. Wurde 
ein Antrag erfasst und gespeichert aber noch nicht gestellt; erhält 
dieser Antrag den Status ‚noch nicht gestellt’ anstatt bisher ‚neu’. 
Die Ampel leuchtet dann gelb (mittleres Licht gelb bedeutet: 
‚Antragsversion noch nicht gestellt’). Im Rahmen eines 
Änderungsantrags bleibt die Ampel auch im Status ‚gestellt’ so 
lange gelb, bis die zuständige EGB den Änderungsantrag 
‚akzeptiert’ hat. 
 

 
 
Befindet sich ein Antrag bzw. eine Antragsversion im Status 
‚gestellt’, wird die Ampel grün dargestellt (unteres Licht grün 
bedeutet ‚gültige Antragsversion’). 
 

 
 
Eine nicht mehr gültige Antragsversion, z.B. weil ein 
Änderungsantrag gestellt und auch bereits von der EGB akzeptiert 
wurde, wird mittels einer roten Ampel dargestellt, (oberstes Licht 
rot bedeutet: ‚nicht mehr gültige Antragsversion’). 

 
 
Antrag 
 
 
Bestätigungs-
maske bei 
Antrag stellen 
 
 
AS 
 

 
43. Bestätigungshinweis beim Stellen von Anträgen 
 
Beim stellen von Anträgen wurde die Hinweismaske neu gestaltet. 
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Bescheid 
 
 
Widerruf von 
Bescheiden 
 
 
EGB 
 
 
‚Markierte 
Bescheid-
version 
widerrufen’ 

 
44. Neue Funktion – Widerruf von Bescheiden 
 
Diese Funktion erfolgt in der eAkte mittels des Funktionsbutton 
‚Markierte Bescheidversion widerrufen’ und ersetzt die 
bisherige Funktion ‚Aufhebungsbescheid hinzufügen’. 
 

 
Nach Betätigung des Buttons ‚Markierte Bescheidversion 
widerrufen’ wird nachfolgende Bestätigungsmaske aufgeblendet 
(sollte hier keine Gebühren und Auslagen erhoben werden, sind 
diese beiden Pflichtfelder mit einer 0 (Null) zu belegen). Auch das 
Pflichtfeld ‚Gründe’ muß einen Inhalt haben. 

 
Im Anschluß an die Bearbeitung der Bestätigungsmaske folgt die 
Maske des Widerrufsbescheides (Nummer des 
Widerrufsbescheids und Nummer des widerrufenen Bescheides). 
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markierte 
Bescheid-
version 
widerrufen 

 
Ansicht der Bestätigungsmaske des Widerrufsbescheides mit dem 
Widerrufsbescheid im Anhang. 
 

 
 
Nach dem Ausführen der Funktionen ‚Freigabe’ und ‚Zustellen’ des 
Widerrufs enthält nach dem Aufruf der eAkte diese dann den 
Widerrufsbescheid. Der Widerrufsbescheid sowie der Bescheid auf 
den er sich bezieht sind nun nicht mehr selektierbar (Radiobutton 
am Zeilenanfang vor den Bescheiden fehlt nun). Der gültige 
Bescheid ist im Status ‚zugestellt’. Es bestehen nun wieder die 
zwei Möglichkeiten der weiteren Bearbeitung wie am Anfang 
dieses Kapitels: 
 
 eine neue Bescheidversion hinzufügen (erstellen eines 

weiteren Bescheides mittels des Button ‚neue 
Bescheidversion hinzufügen’) 

 
 diesen Gültigen Bescheid ebenfalls zu widerrufen (mittels 

anklicken des Radiobutton am Zeilenanfang vor dem 
Bescheid und anschließend Mausklick auf den Button 
‚markierte Bescheidversion widerrufen’). 
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Bescheid 
 
 
Antrag 
bescheiden 
 
 
EGB 
 

 
45. Neuer Funktionsbutton ‚Antrag auf <beschieden> setzen’ 
 
Wenn ein Antrag sich im Status ‚in Überarbeitung’ befindet, 
existiert nun in der eAkte (Antrag) im Bereich der Bescheide ein 
neuer Funktionsbutton ‚Antrag auf <beschieden> setzen’. 
Aufgrund zahlreicher Änderung reduziert sich seine Funktion aber 
nur noch auf eine Hinweisfunktion. Ist dieser Button sichtbar 
(immer im Antragsstatus ‚in Überarbeitung’) bedeutet dies, daß für 
diesen Antrag ein zweiter Bescheid erstellt wurde, welcher sich 
aber noch nicht im Status ‚beschieden’ befindet. 
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‚Antrag auf 
<beschieden> 
setzen’ 

 
Wird nun der Button ‚Antrag auf <beschieden> setzen’ betätigt, 
wird nachfolgende Fehlermeldung aufgeblendet. 
 

 
 
Diese Fehlermeldung enthält den Hinweis auf eine mögliche 
Vorgehensweise zur Übernahme des kompletten Antrags wieder in 
den Status ‚Beschieden’.  
 
Nach Ausführung der hierin beschriebenen Vorgehensweise 
(eventueller Widerruf einer vorhandenen und bereits freigegebenen 
aber noch nicht zugestellten Bescheidversion und anschließender 
Löschung dieser Bescheidversion) erhält der Antrag automatisch 
wieder den Status ‚beschieden’. 
 
Somit erfolgt also die weitere Bearbeitung nach Rückkehr aus 
obiger Fehlermeldung in der eAkte (Antrag) mittels Mausklick auf 
die noch nicht zugestellte Bescheidversion. 
 

 
 
Nach dem Aufruf der Bescheidversion kann der Status des Antrags 
dann mittels der Funktionsbuttons ‚Löschen’ oder ‚Freigeben’ (bei 
‚Freigeben’ erscheint anschließend noch eine Folgemaske mit dem 
Funktionsbutton ‚Zustellen’) wieder in ‚beschieden’ geändert 
werden. 
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‚Antrag auf 
<beschieden> 
setzen’ 

 
Ein erneuter Klick auf den Button ‚Antrag auf <beschieden> 
setzen’ ist nicht notwendig und auch nicht möglich, denn die 
Schaltfläche wird außerhalb des Status ‚in Überarbeitung’ nicht 
mehr angezeigt. 
 
 Eventuell vorhandene Anhörungen, welche sich nicht im Status 
‚erledigt’ befinden, werden nicht automatisch geschlossen. 
 
 

 
 
Anhörung / 
Stellung-
nahmen 
 
 
Übernahme 
bereits 
vorhandener 
Stellungnahm
enAntrag 
bescheiden 
 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
46. Differenzierte Übernahme bereits vorhandener 

Stellungnahmen 
 
Wenn eine Stellungnahme widerrufen wird, unabhängig ob direkt 
von der angehörten Stelle oder im Rahmen einer erneuter 
Anhörung bzw. Prüfung einer Anhörung, kann die angehörte Stelle 
die neue Stellungnahme mittels einer bereits vorhandenen 
Stellungnahme erstellen. Hierbei kann diese Stellungnahme 
sowohl aus dem gleichen als auch aus einem anderen 
Antragsidenten herangezogen werden. Dies erfolgt durch 
Betätigung des Buttons ‚Stellungnahme übernehmen’. 
 

 
 
Neu ist, dass nun differenziert ausgewählt werden kann, ob aus 
dieser Stellungnahme alle Auflagen (also auch die anderer 
Behörden) oder nur die eigenen Auflagen herangezogen werden 
sollen. 
 
Siehe hierzu auch Kapitel 8 ‚Stellungnahme übernehmen aus dem 
selben oder einem anderen Antrag wahlweise inklusive fremder 
Auflagen und Anhänge’ 
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‚markierte 
Stellung-
nahme 
übernehmen 
(nur eigene 
Auflagen / 
Anhänge) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‚markierte 
Stellung-
nahme 
übernehmen 
(inkl. Fremder 
Auflagen / 
Anhänge) 
 

 
Im Anschluß an die Betätigung des Buttons ‚markierte 
Stellungnahme übernehmen (nur eigene Auflagen / Anhänge)’ 
und der Bestätigung einer folgenden Hinweismaske wird die 
Stellungnahme aufgeblendet (Achtung, Radiobutton markieren). 

 
 
Diese enthält nun in einer neuen Stellungnahme nur die eigenen 
Auflagen, und wenn vorhanden, die eigenen Anhänge (siehe 
nachfolgende Abbildung) aus der selektierten Stellungnahme. 

 
 
Wird hingegen der Button ‚markierte Stellungnahme 
übernehmen (inkl. Fremder Auflagen / Anhänge)’ betätigt, wird 
im Anschluß an die Bestätigung einer Hinweismaske die neue 
Stellungnahme mit allen Auflagen und Anhängen (auch den 
fremden) aus der selektierten Stellungnahme angezeigt (Achtung, 
Radiobutton markieren). 
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‚Stellung-
nahme in 
anderem 
Antragident 
suchen’ 

 
Die Funktion ‚Stellungnahme in anderem Antragident suchen’ 
war bereits in der bisherigen Vemags-Version enthalten (hieß dort 
‚Stellungnahme zum Antragsidenten suchen’. 
 

 
 
Es folgt nach der Betätigung des Buttons Stellungnahme in 
anderem Antragident suchen’ nachfolgende Maske in der bereits 
die Nummer eines Antrags eingetragen ist, die eine  
Stellungnahme enthält. 
 

 
Bei Betätigung (Mausklick) des Radiobuttons am Beginn der Zeile 
wird nachfolgende Maske mit der, bzw. bei mehreren, mit den 
Stellungnahmen aufgeblendet. Zur Selektion ist eine der gelisteten 
Stellungnahmen mittels Radiobutton (am Zeilenanfang) zu 
markieren und anschließend wieder mittels der bekannten Button 
(mit oder ohne fremder Auflagen /Anhörungen) diese dann in die 
neue Stellungnahme zu übernehmen. 
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nahmen 
 
 
Begründung 
bei Ablehnung 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 

 
47. Feld ‚Begründung’ wird zum Pflichtfeld bei einer 

ablehnenden Stellungnahme. 
 
Das Feld ‚Begründung’ wird bei einer ablehnenden 
Stellungnahme zum Pflichtfeld und muß dann einen Inhalt haben. 
Somit soll eine Ablehnung ohne Begründung verhindert werden. 
 

 
 
Hat das Feld nach dem Speichern der Stellungnahme und beim 
Ausführen der Funktion ‚Freigeben’ keinen Inhalt, wird 
nachfolgende Fehlermaske aufgeblendet. 
 

 
 
Achtung: Dies gilt nicht analog für Bescheide!!!!!!!!!!!!!!! 
Dieser kann auch in der ablehnenden Version ohne Angabe von 
Gründen (also ohne das das Feld ‚Gründe’ einen Inhalt hat) 
freigegeben und zugestellt werden. 
 

 
 
Anhörung / 
Stellung-
nahmen 
 
 
Neues Ikon 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 

 

48. Neues Ikon  bei positiver Stellungnahme mittels einer 
Übernahmefunktion 

 
Wird im Rahmen einer Anhörung die positive Stellungnahme 
mittels einer Übernahme erzeugt, wird dies in der eAkte 

(Anhörung) mittels diesen neuen Ikons  dargestellt. Bei einer 
Ablehnung wird dieses Symbol nicht dargestellt, auch wenn die 
Ablehnung durch eine Übernahme erfolgte. 
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Anhörung / 
Stellung-
nahmen 
 
 
Neues Ikon 
 
 
AZH 
AB 
EGB 
 

 

49. Neues Symbol  im Entscheidungstableau der 
Anhörungspartner im Rahmen von Änderungsanträgen 

 
Wird im Rahmen eines Änderungsantrags das 
Entscheidungstableau aufgeblendet um über die Anhörungspartner 
zu entscheiden, und einer der im Tableau befindlichen 
Anhörungspartner mittels Mausklick (auf den Anhörungspartner) 
selektiert,  
 

 
 
dann erscheint am Beginn der Zeile vor diesem Anhörungspartner 

dieses neue Symbol . Es wird nur in dieser 
Entscheidungstabelle angezeigt (nicht in der eAkte (Anhörung und 
ist unabhängig ob der Antrag auf der Startseite weitere Symbole 
wie Fragezeichen oder geschlossenes Kuvert beinhaltet). 
 

 
 
Es bedeutet, dass bei dieser Anhörung die Anhörungs-Mitteilungen 
angezeigt werden, da über diesen Anhörungspartner im Rahmen 
des Änderungsantrags zu entscheiden ist, ob eine Prüfung der 
Anhörung (also der Stellungnahme durch die angehörte Stelle) 
notwendig ist. 
 
 

 


